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Gesuch für Weiterbildung / Veranstaltung 
Gesuchsweg:
Gesuchsteller:in => vorgesetzte Person => Personalverantwortliche => Gesuchstellerin => Finanzen igs

Teil 1: Antrag Gesuchssteller:in

Personalien
[bookmark: Text1]Vorname / Name: 	     
[bookmark: Text2]Bereich: 	     
[bookmark: Text3]Datum Eintritt igs: 	     
[bookmark: Text4]Aktueller Beschäftigungsgrad: 	      %

Angaben Veranstaltung 
[bookmark: Text5]Titel der Veranstaltung: 	     
[bookmark: Text6]Veranstalter: 	     
[bookmark: Text7]Durchführungsort:	     
[bookmark: Text8]Zeitraum der Durchführung/Daten: 	     
[bookmark: Text9][bookmark: Text10]Anzahl Tage / Stunden:       Tage: /       Stunden

Kosten und Spesen
[bookmark: Text11]Kosten Veranstaltung: CHF 	     
Spesen:
· [bookmark: Text13]Unterkunft[footnoteRef:1]: CHF 	      [1:  Je nach Aufwand, im Normalfall CHF 70.00, mit Belegen bis max. CHF 120.00] 

· [bookmark: Text14]Verpflegung[footnoteRef:2]: CHF	      [2:  Gemäss Belegen ] 

· [bookmark: Text25]Reisekosten[footnoteRef:3]: CHF 	      [3:  Die Reisezeit wird bei einer Weiterbildung/Veranstaltung im Ausland nicht als Arbeitszeit angerechnet, ausser sie ist angeordnet. Grundsätzlich werden nur Reisespesen für Zugfahren vergütet (2. Klasse gemäss Billett). Die Kosten für Flüge müssen selber getragen werden, ausser die Reise dauert mehr als 9 Stunden.] 

[bookmark: Text12]Übrigen Kosten (Unterlagen, Gebühren, etc): CHF      


Begründung für die Teilnahme an der Veranstaltung:
[bookmark: Text15]     	
Datum:      	Visum Gesuchsteller:in:      

Teil 2: Stellungnahme der vorgesetzten Person 

[bookmark: Kontrollkästchen7]Das Gesuch wird:	bewilligt	|_|	nicht bewilligt	|_|	teilweise bewilligt	|_|
Begründung:
     
Das Gesuch entspricht der Kategorie:	|_| A 	 |_| B 	 |_| C	|_| D	(s. Anhang)
Beteiligung an den Kosten wie folgt:
[bookmark: Text16]Veranstaltung (in %): 	     
[bookmark: Text17]Spesen (in %): 	     
[bookmark: Text18]Zeitliche Beteiligung (in %): 	     
Datum:      	Visum vorgesetzte Person:      

Teil 3: Entscheid Geschäftsstelle

[bookmark: Kontrollkästchen4][bookmark: Kontrollkästchen5][bookmark: Kontrollkästchen6]Das Gesuch ist:	|_| genehmigt	|_| teilweise genehmigt	|_| nicht genehmigt
Die igs gewährt folgende Beiträge:
[bookmark: Text19]Kostenbeteiligung Veranstaltung: 	CHF	     
[bookmark: Text20]Kostenbeteiligung Spesen: 	Unterkunft: 	CHF 	     
[bookmark: Text21]	Verpflegung: 	CHF	     
[bookmark: Text22]	Weg: 	CHF	     
[bookmark: Text23]Gewährung von bezahltem Urlaub:       Tage à       Std.	=> 	CHF	     

[bookmark: Text24]Totaler Beitrag igs: 	CHF 	     



Datum:      	Visum Geschäftsstelle:      



Rückzahlungsbestimmungen: 
Die Rückzahlung ist wie folgt geregelt:
Bei vorzeitigem Abbruch der Veranstaltung: 100%.
Bei Austritt während der Veranstaltung oder während des ersten Jahres nach Abschluss der Veranstaltung: 100%.
Bei Austritt während des zweiten Jahres nach Abschluss der Weiterbildung reduziert sich der rückzahlbare Betrag um 10% des Gesamtbetrages für jeden geleisteten vollen Kalendermonat, gerechnet ab Beginn des zweiten Jahres.  
Ausgenommen von der Rückzahlungspflicht sind Weiterbildungen der Kategorie A.

|_|	Ich bin mit den Rückzahlungsbestimmungen einverstanden.
Datum:      	Visum Gesuchsteller:in:      


Weiteres Vorgehen
Bitte sende ein Exemplar des unterschriebenen Gesuchs vor dem Besuch der Veranstaltung an die Geschäftsstelle und im Anschluss an die Veranstaltung eine Zusammenstellung der Kosten zusammen mit den entsprechenden Belegen, einer Kopie dieses Gesuches sowie einen Einzahlungsschein. Eine Auszahlung vor dem Kurs ist leider nicht möglich.










Anhang Regelung Weiterbildungen und Veranstaltungen igs Bern 
Die igs Bern unterstützt und fördert die Mitarbeitenden in der beruflichen Fort- und Weiterbildung. Die Beteiligung der igs an beruflicher Fort- und Weiterbildung (WB) ist folgendermassen geregelt:
A	Von der vorgesetzten Stelle aufgrund von Notwendigkeit für die Arbeit angeordnete Weiterbildungsveranstaltungen. Zeit (WB und Weg) und Kosten (WB und Spesen) werden zu 100% übernommen, unabhängig vom Beschäftigungsgrad.
B	Vom Mitarbeiter/von der Mitarbeiterin gewünschte Fort- und Weiterbildung, die für die Arbeit in der igs Bern unmittelbar relevante Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt. Zeit und Kosten (s.o.) werden entsprechend dem Beschäftigungsgrad übernommen.
C	Vom Mitarbeiter/von der Mitarbeiterin gewünschte Fort- und Weiterbildung, die für die Arbeit in der igs Bern relevante Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt. Zeit (WB) und/oder Kosten (WB und Spesen) werden zu einem der Relevanz angepassten Prozentsatz des Beschäftigungsgrades übernommen.
D	Vom Mitarbeiter/von der Mitarbeiterin gewünschte Fort- und Weiterbildung, die für die Arbeit in der igs Bern keine unmittelbaren relevanten Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt. 
In der Regel keine Beteiligung der igs Bern, Ausnahmen sind möglich. 
Gemäss Geschäftsleitungsbeschluss vom 12. Dezember 2023 gelten in Bezug auf die Kos-tenbeteiligung der igs für Weiterbildungen und Veranstaltungen ab Januar 2024 zusätzlich folgende Regelungen:
· Eine Unterstützung zu 100% ist auch in der Kategorie B möglich. Wenn ein hohes Interesse der igs an der Weiterbildung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters besteht, kann die igs eine Weiterbildung auch über den Beschäftigungsgrad hinaus unterstützen. Jedoch unterstehen alle Weiterbildungen, die nicht angeordnet und nicht zwingend notwendig sind, der Rückzahlungspflicht.
· Ebenso ist eine Unterstützung von Zeit und/oder Kosten zu einem tieferen Prozentsatz als dem Beschäftigungsgrad möglich, falls die Fort- und Weiterbildung zwar keine unmittelbar relevanten Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt, aber die igs Bern ein Interesse an der Veranstaltung oder Weiterbildung hat (vgl. Kategorie C).
Für die Beteiligung der igs Bern an einer Weiterbildung der Kategorien B und C verlangt die Arbeitgeberin eine Rückzahlung durch den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin. Die Rückzahlungspflicht entfällt, wenn die igs Bern aus einem Grund kündigt, den die/der Mitarbeitende nicht selbst zu vertreten hat (wirtschaftliche oder organisatorische Gründe).
Die igs Bern kann im Einvernehmen mit der vorgesetzten Person auf eine Rückzahlung ganz oder teilweise verzichten, wenn sie für den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin eine besondere Härte bedeutet, oder wenn der Verzicht auf die Rückzahlung im Interesse der igs Bern liegt. Als besondere Härte gilt namentlich die Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgrund familiärer Verpflichtungen oder Krankheit sowie einer finanziellen Notlage. Die igs Bern kann ausserdem auf eine Rückzahlung verzichten, wenn sie bereits nach kurzer Zeit deutlich von der Weiterbildung des Mitarbeitenden profitieren konnte.
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